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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: R-285/R 

Betreff: 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A.Z.: ........................................... . 

An das 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Weingesetznovelle 1985 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Wien, am .... 25 .' .... N.är. .� .. . :1.985 .... 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

25 Beilagen 
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PKÄSIDENTENKONFERENZ AB S C IIRIFT 
DEI LANDWillTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 
Wien, am . . · . . . .  · · · · · 21· . · 3·. ·1 9.;:·5 · · ·  . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41. 63 77 31. Fernschreiber 13/5451 

G.Z.: R-Z85/M/R 
Betreff: Weingesetznovelle 1985 
z.Schr.v.: 7.2.1985 
G.Z.: 12.601/01-1 2/85 

An das 
Bundesministerium für Land- une 
Fcrst"Jirtschaft 

St·ubenring 1 
1010 Wien 

J5 

Die ?räsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich, dem aundesministeriu� für Land- und 
Forstwi�tschaf� zum Entwurf einer Weingesetznovelle 1985 

folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu z.r {§1 Abs.1j Hein}: 

. .  r: 

Es wird beantragt, vor Antragstellung die Anharung der Land­

wirtsch�ftskammer vorzuschreiben (H . • .  aber nach Anharunc 
der Landwirtschaftskammer gestellten Antrag eines Landes 

. . •  " ) . In den Erläuterncen Bemerkungen wäre überdies fest­

zuhalteri, daß das Begutachtungsrecht der Interessensvertre­

tungen auf Bundesebene gewahrt bleibt·, also durch die Anhö­

rung der Landwirtschaftskammer des antragsteIlenden Landes 

nicht konsumiert ist. 

Die Vor�ussetzung der �estsetzun� eines frühesten Lesezeit­

punk"bes für die Festle�ung von Mindes."brnostgewi·chten un"ber 

13 Grad KMW berei·tet c.,,:,rt Schwierigkei "ben I wo f.:ir die Fest.­

setzung von Lesezeitpunkten keine landesgese"bz�ichen Grund­

lagen bestehen. Dies ist derzeit insbesonc.ere in der 

Steiermark der Fall. Eine gesetzliche Grundlage wird 
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angestrebt, doch sollte i� den Entwurf eine Obergangsbe-

stimmung aufgenommen werden, die bis zur Schaffung einer 

Rechtsgru�dlage auch in der Steiermark MaG nahmen nach § 1 
Abs.l für einen beschränkten Zeitraum rnbglich macht. Wäre 

eventuel::" auc!1 an eine Verorc.nung5ermächtigung im Weingesetrz 

(wie § 19 Abs.7) f�r den �andeshauptmann �u denken? 

Zu Z.l (6 1 Abs.2; Wein}: 

", , 
Der Vorschlag wird grundsätzlich p�sitiv aufgenommen, da 

er die MEglichkeit bieten kann, Marktchancen für alko!1�larme 

Getränke aus Weinbauprodu�ten wahrzunehmen. Der Formulier�ng 

kann aber nur bei Verankerung einer Reihe von zusätzlichen 

Voraussetzungen :z;ugest:'mmt. '..,erden: 

Der Alkoholgehalt soll =�ach oben roi t 8 Rht·' begre'nzt werder;; 

(also 5-8 Rht}. 

Das Versetzen mit alkoholfreiem Wein ist �rit.prechend dem 

Antrag zu Z.4 (§ 7 Abs.4 und 5) zu 5treichen. 

Die pflanzl ic�en Würzstoffe müßten mit. einem H6chstan te il 

von 5 v.H. begrenz� wer�e�, wobei wässerige Auszüge nicht 

zulissig sein sollen; wire wohl �� Z.7 (§ 10 Abs.2 li�.�) 

zu verankern. 

Der verbleibende Anteil von 25 v.�. darf aus5chließlich 

aus Trauben�ost/Traube�5aft bestehen. 

, ' 

Von entscheidender ,Bedeu;+��r:g ist die Ergänzung 1 dal3 sowohl 

der Grundweinant�(l � ie der Antei� an Traube�most/Trauben­

saft, nur aus cs"berreic�is;::her Er,zeugl..!.:r..g st.ammen darf. 

Ferner wird vorgeschlagen, den Klammera:usdruck "{Aperitif)" 

zu strei�hen. Dieser a::gemeine Aus�ruck sollte nicht dem 

alkoholarmen aromatisierte� Wein vorbehalten sein. 
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Generell wird zum vorliegenden Vorschl�g noch bemerkt, 

datf dfe �Kurzerläuterungen zwar unter Punkt Z die Einfrlhrung 

alkoholarmer Weine generell ankündigen, -daß dies aber hier 

nur für alkoholarmen aromatisierten Wein durchgeführt wird. 

Will man allfällige Marktchancen ffrr alkoho'la:rmEf Getränke 

a.us Weinbauerzeugnisser.. umfa.ssend nützen, so mül�te a.uch 

alkoholarmer Wein schlechthin behandelt werden •
. 

Zu der im Entwurf enthal�enen unverändert geltenden Fassung 

der lit.d (Wermut usw.) wird vorgebracht, daß die Mindest­

menge an Grundwein. erhöht r1lerder.. müßte und wässerige Zusät­

ze verbote: werde��s9�:ten, 

Zu lit.f (Schaumwein) wird auf-die Uti�ereimtheit hingewie­

sen, daß der Mindestalkoholgehalt lediglich 1 Rht beträgt. 

Beantragt wird die Erhcihung auf 8 -Rht. -

Zu Z.4 (§ 7 Abs.4 und 5; Das En'bziehei.: von Weinelementen 1: 

Ungeachtet der Bedeutung, die ßne�en Pioa�ktenß f�i-die 

Entlastung des Weinmarktes zukommen k�nnr
�

spricht �ich 

die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftschafts�ammern 

entschieden dagegen aus, daß Erzeugnisse unter der Bezeich­

nung "alkoholfreier Wein" in Verkehr gebracht werden sol­

len. Schon § 1 Abs.l definiert die alkoholische Gärung als 

für den Wein wesentlich. Es wird darauf hingewiesen, daß 

auch f�r ein bierähnliches Getränk die Bezeichnung ßalko­

holfreies Bier" nicht zulässig ist (Codex-Kapitel B 13 
Abs.l: "Bier . • •  ist ein . . •  bereitetes alkohol- und koh­

lensäurehältiges Getränk ... ß und Ahs.15: "Bier ist ein 

durch Gärung erzeugtes Getränk, wobei der Alkohol einen we­

sentlichen Bestandteil darstellt. Der Mindestalkoholgehalt 

beträgt 0,5 Vol.%. Daher ist auch die Bezeichnung lialk6-
holfreies Bier" oder gleichsinnig für Getränki tirizuläs� 

sig."). 
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Zu Abs.3 lit . a { Strohw ein } wird vorgeschlagen, für den dort 
unter dem Stichwort "Strohwein" beschriebenen Wa�5erentzu� 

eine Absicht s- und Mengenmeldung vorzuschreiben. 

Zu Z.5 (§ 8 Abs.5; Verschneiden): 
Diese Ergän zung kann 

als wei terer Schritt zur Bezeichnungswahrheit anerkannt 

werden. Allerdings wird mit de� �ermiD 1. Sept ember 1989 

nicht das Auslangen zu .fi�den sein. Im Gefolge der Frost­

schäden im Winter 1984J�985 mu� mit umfan gre iohen Rodu ng en 

und nachfolgen den Neuauspflanzungen ge rech net werden. Dabei 

könnten vermehrt Rct we:nrebsorten ausgepflanzt werden, 

wobei sich Er'trä;e abe:r :laturgemäf3 erst na.ch Jah ren ein­

stellen. Vorgeschlagen wird daher ein Endtermin im Jahr 1995. 

Zu Z. 6 {9 :3 Aha. 4; r·esequ-t.aufbesser::mq}: 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern t ritt 
. �._ ..... �..::>.:.,.':: •.••• - :;. : .. 

dafür ein, die.Höchs�meng:e an Zl.lcker -:beI-Skg'zu belassen, 

dafür aber, w�e sph pn bei früh erer Gelegenheit beant ragt , 

eine Obergrenze für die Aufbesaer�ng mit 19 Graf KMW zu 

fixieren. 

Zu Z. 7 (§ 10 Abs.2 lit.a bis c; Eehandluna der versetzten 

!�eine j ; 
��er sind die zu Z.l (I 1 A�s.Z lit .c) vor�ebrachten Anträge 

zu wiedex!101er •. Bei al k o::o.l a rm en aromat·is�erten liJein.en 
�oll�en die zulässigen �ürzstoffe und a nderen Stoffe nicht 

in Form wässeriger Auszüge beigefüg� werden cürfen. Hier 

wäre auch dem Antrag Z� § 1 Abs.Z lit.d (Werm�t ) auf Verbot 

wässeriger Auszüge auch _�u Wermut z� en t sprech en. 

Zum geltenden Text des § :1 Abs.l bis 3: 
�ie durch den Entwurf unberüh rt bleibenden Bestimmungen 

über Traubensaft bed ürf en einer Ergänzung. Ausländischer 

Traubensaft, der in Gärung geraten �st , soll zur Weinberei­

tung nicht verwendet werden dürfen. Dies gilt umso mehr 

für rück verdünnten Traubendicksaft. 
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Zu g.ß (§ 11 Abs.4 und 5; Traubensaft und Frühmost (Sturm), 
.-.:', ', .";,_::":.," . 

Verarbeitung zu Wein): 

In Abs. 4 sollte, um den Zu�ammen.h-ang -mit Abs.l (Traubemsaft) 

herzustellen, 3:gefügt werden "der �iqh�_haltbar gemach� 
- -

wurde" oder "dessen Gärung nicht gehemmt wurde"; denn dies 

charakterisiert eben den Traubenmost im Gegensatz zum Trau-
-- -

bensaft. -Ferner sollte :och, um eine vollständige Begr{ffs­

bestimmun.g im Ein�lang mit Traubensaft und Sturm zu gewin­

nen, ausgesagt werd�n, daQ Traubenmost bis 1 Rht Alkohol 

enthal t·en kann. 

Zu Abs.5 kann die Präsidentenkonferenz dem Vorhaben, die 
'- , 

!rzeugung und den Vertrieb von Sturm während des ganzen 

Jahres ZI..l gestatt.en i. Kurzerläuterung Punkt 5) nicbt folgen 

und sp;icht sich dagegen aus. Die entscheidende Grundlage 

ist zwar in, Abs. 7 enthal t.en, doch wäre wohl hier - 'in Äbs. 5 

die notwendige zeitliche Verkehrsbeschränkung aufzunehmen, 

die hiemit beantragt wird. Sturm soll nur vom 1. Aug�st bis 

31. Dezember des jeweiligen Lesejahr-es'erzeug:t:-urid in Ver­

kehr gebracht werden dürfen. Zur Begründung Wird-angeführt, 

da� Sturm beim Ausschank während des ganzen Jahres seinen 

typischen Charakter als Getränk während der Lesezeit im 

weitesten Sinn verlieren müßte, was für eine Spezialität 

sicher abträglich ist. 

In Abs.7müßte entsprechend dem Ant:r;:ag auf zeitliche Ver­

kehrsbeschrinkung für Sturm (Abs.S) die Einfügung des 
�<' 

Entwurfes .in den geltenden Text "oder Sturm aus Traubensaft 

oder Most einer frühere� Ernte" gestrichen werden. 

Zur Absichtsmeldung be'vreffend Fr'lhmos"t und frühen Sturm 

wird an den Antrag erinner,t, �uschenschankbet,rieben, die 

Meldu�g gleichzeitig mit der Buschenschankmeldung an die 

Gemeinde zu ermöglichen. Dies scll für im Buschenschank 

verwendete Mengen gelten. Weiterleitung durch Gemeinde ana­

log § 19 Abs.6. 
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Zu Zag (§ 16 Abs.l und Zj örtliche Herkunftsbezeichnungen 

der inländischen Weine,. Zulässigkeit): 

Dieser weitere Schritt zur vollen Eezeichnungswahrheit 

wird für richtig gehalten. 

Allerdings m�ßt� wohl auch �ier bei den Herkunftsbezeich­

nungen im· Interesse der Doppelbesitzer eine de� § 9 Abs.6 

entsprecher.de Bestimmung aufgenommen werden. Die genannte 

Bestimmung stellt �esegut aus Weingärten "jenseits der 

Grenze" dem inländischen Lesegut gleich, damit nach § 9 

Abs.Z solches Lesegut eben::alls aufgebessert werden dar!, 

da ja nach Abs.Z nui Lesegut, das im Inlande gefechst wurd�, 
aufgebessert werden darf. Diese Aufbesserungsbestimmung 

kann wohl als Vorbild herangezogen werden, ersch.eint aber 

auf die Herkunftsbezeichnungen nicht unmittelbar anwendbar, 

weshalb eine Ergänzung des § 16 erforderlich ist�. 

Zu Z. 10 (§ 19 Abs.l bis 5; Qualitätsweine�: 

Es wird begrüßt, daß dem Antrag auf Regelung von "Landwein" 

en"bsprochen wird. 

Es wird jedoch zur Erwägung �estellt, bei Rotwein den AI?c­

holgehalt mit höchstens 11,5 Rht zu begrenzen. 

Aufgetretene Zweifel lass�n es wüns�henswert. ersc.heinen, 

am besten wohl in den Erläuternden Bemerkungen, �larzustel-

len I dal3 das Zitat der geograph ischen. Herk1.lnftsbezeichnungen 

lit.b bis d bedeutet, daß eben nur Bundesland, Weinbaure­

gion und/oder Weinbauge�ie�, nicht aber österreich, Gemein­

de, R i ede o�er Groß lage angeführt werden dürfen. 

Die Erweiterung der Siegelpflicht (Prüfnummer) bei der 

Ausfuhr auf alle Qualität.sweine, nicht nUJ;: ·für . �r.,ädikats­

weine, in Abs.Z lit.h wird für r i chtig gehalten. Bedingunq 

ist. aber, daß dem Antiraq z� § 38 {GO Liter; entsprochen 

wirc.. 

\ 
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Zu Abs.� lit.a spricht sic� die Prasidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammarn dagagen aus, Kabinettwein unter 

die Prädikatsweine einzureihen. Kabinettwein ist a.ls Be­

zeichnung noch im Stadium der Einführung. Durch die für 

Prä.dikatsweine vorgesehenen Meldepflichten w�rde die Fes�i­

�Jl.lng einer Marktposi tior. für die Bezeichnung "Kabinettws:'!! JI 

verhindert. 

Eine Obergrenze für Kabine'btwein von 13 Grad !<MW sollte 

eingefügt werden. 

Zu Abs.4 lit.c, e und g wird beantragt, das Wort "aus­

schließlich" durch "vorwiegendJl oder gleichsinnig zu erseb­

zen. Die Anforderung, daß Reine der ?rädikatsstufen Auslese, 

Ausbruch oder Eiswein a�sschließlich aus den jeweils be­

schriebenen Trauben stammen müssen, führt in der Praxis oft 

zu kleinlichen Beurteilungen und damit zur Aberkennung 

von Prädikaten. 

Zunä.chst nur mitgeteilt wird das mitunter auftretende ?robleo, 
daß jemand Spätlese erzeugen will, das Lesegut aber in 

besonderen Lagen bereits 19 Grad KMW überschreitet, bevor 

die allgemeine Lese der betreffenden Sorte beendet ist. 

Landesrechtliehe Abhilfe wä.re zu überlegen. 

Abs.5 lit.d: 

Der Text sollte eher unverändert bleiben. 

Zu Abs.6 des geltenden �extes sol:te die Frist für die 

Mengenmeldung bei der Erzeugung von Prädika�swein bis 

30. November erstreckt werden, wenn Menge, Sorte und Grada­

tion bereits festgestellt wurde�. Für Eiswein sollten wei­

terhin 3 Wochen nach der Lese gelten. 
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Zu Abs.8, nämlich zur Fr�ge r welche Kontrollen bei mit 
�raubenvollernter gelesenen Prädikatsweintrauben vorzune�­

men sind� teilt die Präsidentenkonferenz mit, da� sie der­

zeit keine sinheit� iche Mei nung bekanntgeben kann. 

Zu Z�12 (5 19 a; amtliche Prüfnummer, Weinaütes i egel): 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern meint, 

daß durch das Nebeneinander von Qualitätswein ohne Prüfnum­

mer und Siegel, Qualit..ät.swein mit amtlicher Prüfnummer, 

Qualitätswein mit Weingüte5ie�elnummer und schließlich 

Qualitäts�ein mit Weingütesiegel und Weing�teslegelnummer 

eine vor allem für den Verbraucher verwirrende Vielfalt 

von hervorhebenden Zertifikaten und Ausstattungen entsteht, 

die nicht im Sinne der Förderung ces Absatzes von Quali ­

tätswein geleg�n sein kann. Außerdem werden zusätzlich 

zwei Qualitäts��ufen geschaffen, die sich mit den bestehen­

den (Qualitätswein mit und ohne Präd i kat ) multiplizieren. 

Wiederholt hat die Präsidentenkonferenz zum Weingütes i egel 
die Anliegen URegionalisierungU und "Verbilligung" gefor­

dert. Diesen Anträgen trägt der vorgelegte Text des § 19 a 
nicht Rechnung ; er kann d�her nicht befürwortet werde�, 

solange diese Anliegen nicht erfüllt sind. 

Zu Z.:3 (§ 19b; Automationsu�terstützter Datenverkehr): 

Gegen diese Bestimmung , die die Ermittlung �nd übermittlung 

von personenbezog enen �aten in weitem Umfang ermöglicht ( 

bestehen Bedenken. 

Zu Z.14 {§ Z� Abs.4j Sonstige BezeichnunGsvorschriften}: 

Die zwingende Angabe des ir-ländischen Abfüllers oder des 

Importeurs bei ausländischem Wein war von der Präsidenten­
Konferenz bea�tragt; die vorgeschlagene Ergänzung wird 

daher bei (,ir\tlortet . 

Zu Z.15 (§ 21 Abs.8i: 

Die beantragte �ockerung f�r den Abverkauf von U Heurigem " 
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wire begrü�t. Aus systematiscen Gründen sollte der. Satz 

jedoch nicht als letzter, sondern als vorletzter Satz in 
Abs.8 eingefügt werdec. 

z� Z.16 (§ 21 Abs.!O ur-d l�l: 

Die Bezeichnung "Erzeugerahfül!ung" soll auch W�nzergeDos-

senschaften zustehen , was aU5dr�cklich klarzustellen wäre, 

da die Unterordnung unter den h�er verwenceten Begr:f= 

der Erzeugergemeinschaften fraglich sein k3nn�e. 

:n sprachlicher Hinsict� wird darauf h i ngewiesen , daß vor 

"Erzeugergemeinschaften" �oh: das Wort "ven" e inzufügen 

wäre, da der Einzahl-Artikel "des " nicht zur Mehrzahl der 

Erzeugergemeinsc�aften paGt. 

Zur "Gutsabfüllung" wird noch auf Art.4 der EWG-Verordnung 

hingewiesen , der die Elemente Fremdarbeitskräfte, eigenE 

Kellerei, Vertr i eb nur der Eigenproduktion und Betriebsgr�­

ße enthält. Der vorgeschlagene Text ersc�öpft sich nämlich 

in örtlichen Beze i chnungsregelungen. 

Zu § 22 (Obstwein ) des geltenden Textes: 

Nach Abs.4 sollte ein neUEr Abs.5 eingefügt werden, in 
dem analog zu § • Abs.Z lit.d (Fassang des Entwurfes) , 

die Bezeichnung "O�stwermut" gere ge lt wird. 

z� Z.ll (§ 23 Abs.2 :i�.=j 3eha�dluns von Obstwein): 

D i e  Erhöhung der Alkoholgre�zR von 13 auf 15 Rht wird abge­

leh�t. D i ese Erhöhung s�eh t dem Zug zu alkohlärmeren Weinen 

entgegen . 

Zu Z.18 a (§ 2 3  A�s.5>: 

Entsprechend dem An�rag zu Z.31 (§ § 40 end 41) soll auch een 
Obstbautreibenden die Erzeugung von Haustrunk weiterhin 

gestattet sein. 
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Zu § 24 CBezeichnunc von Obstwe in} des geltenden Textes : 

In Abs.: soll�e die EinsctYänkun� �-dort wo üblich-" für 
die Zulässigkeit der Beze i chnung UObstmos�" statt "Obstwein" 

gestrichen werden. Die Bezeichnung "Obstmost" oder "-mos�U 

in Verbindung mit der Obstart soll überall zulissiq sein. 

Die ?risidentenkonferenz der Landwir�schaftskammern teilt 

de� Bun�esministeri�m f�r �and- und Forstwirtschaft z� 

dieser Frage mit, daß d�e Landwirtschaftskammer für Ober-

Bsterreich einen weitergehenden Antrag verfolgt. �anach 
soll auch die Beze i chnun� "Most" o�ne Zusatz z�lässig sein. 

Alteingefü�rte 3ezeichn�ngen wie z.B. "�remstaler Most" 

sollten dadurch zulässig sein. 

Zu Z.19 {& 24 Abs.41: 

Das Verbot der !m § 21 A�s.: ;enannten Bezeic�nungen auch 

f�r Obst�ein ( i nsbesondere " natur " ,  " echt", "rein" �sw.) 

bewirkt die Gleichbehandlung von Traubenwein und Obstwein. 

Es wird mitgeteilt, daß eie Organi sati onen der Obstbautrei­

benden �ageqen =rns�e BE�2nken v�rgebrach� haben. Diese 

Ei�wencungen bez i ehen sic� allerdings nicht auf das Verbo� 

der in § Zl Ab:.l lit . a genan�ten ;esundheitsbezogenen 

Bezeichnungen, 

Zu Z.2l (§ 30 Abs.8 lit.c; �ntersuc�u�g der Proben, Gutachten}! 
Gegen die Ergänzung des ;esetzlichen Rahmens für die Ge-

schiftsordnu�g der amtlic�en Weinkostk�rnmissionen bestehe� 

insoweit Bedenken , als auc� die Kosversch�lung und Koster-
weiterbi:dun� angeführt wird. Dies wird de� Charakter der 

Mitglieder der Weinkostkommissionen als Sachverständige 

nic�� gerecht . Keine Beden%en bestehen etwa gegen die Auf­

nahme vo!:. Inforl:iati::;� und Erfahrungsaustausch, Kosterschu.­

lu�g und Kosterweiterbildung erwecken abey den Eindruck 

einer gesetzlichen Grundlage für die Einflußnahme auf Sa�h­

vers'bänc. ige. 
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Zu Z.Z2 {§ 30 Abs.1Z}: 
Der angef�gte letzte Satz, wonach jeder Siegelwein und 

jeder Wei n mit amtlicher Prüf nummer �edenfa:ls einer kom-

missione::en Sinnenprobe zu unterz i ehen ist, ist ein Beleg 

dafür, da2 i� § 19 a, wie d �rt vorgebracht, keine Verein­

fachung (und Verbillig�ng) vorge:ehen i:�. Diese Anforderung 

erscheint zu komplizier�. 

Zu Z.23 (§ 33 Abs.Z; �i�- und Ausga"asbücher; Trans�ort-

bescheinigunc:l = 

�� A�s.2 lit.a Z.5 soll die Süß reserve gest�ich en werden , 

da dafür jede Begriffsbesti�mung fehlt. 

Z.6 sollte gestr i chen wer den; die Arheit des Weinhauers 

wird dadurch weiter a�s cem Weingarten und dem Keller in 
die Kanzlei verl agert . 

Das selbe Argument. gi1 t gegen die Ergänzung ce.r 1i t. b des 

Abs.Z (Bezeichnungen, unter denen der Wein in Verkehr ge­

setzt werden soll). Vielfach wird zu einem bestimmt.en 

Sti ch tag (lit.a Z.l) gar nicht feststehen, welche Verschnit­
te noch vorgenommen werden, aus denen sich erst die Be­

zeichnung erg ibt , unter ter der Wein in Verkehr gesetzt 

werden soll {lit.b). 

Zu Z.27 {S 28 Abs.:; A�sf ��r vc� Wein;: 

Anal og den Ausnahmen von § 37 Abs . 1 b:� 6 !Einfuhr von 

Wein) im neu gestalt.eten § 37 Abs.8 :it.e u�d f so:len 

auc� bei der Ausfuhr far Gesamtmengen bi� 60 �iter Ausna�men 
von de� Vorschriften über die Ausfuhr �elten. 

Im Sinn des generellBn Vorbehaltes wird zur Au sfuhr ein� 

Ergänzung angekündigt. 
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Zu Z.Z9 (§33 Ab:.:; Vers�chswein): 

Die vorgeschlagene Be:�immung (aber wohl über�aupt der 

§ 39) sollte si�ngemäß auch für Obstwein gelten. Die Ge:tu�g 

auch für D�stw9in darf aus der Dberschrift ees VII. 

Absc�nittes "Verkehrsfähiqkeit von WeiL und Obstwein" sicher 

nicht erschlosseL wereen, da das Weingesetz stets zwisc�en 

Wein und Obstwein �nterscheidet. 

Zu Z.gl (§§ 40 und �li :irekt�räqerwein/Haustru�k): 

In der eerzeitigen Sit�a�ion erscheint es nicht angebracht 

und zeitgemäß, das alte Hauerrec�t gänz�ich zu beseitigen. 

Unabhängig vom geltende� Rechtsbestand und vom Antrag auf 

dessen Weitergeltung bring� die Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern ��erlegungen zum "Inverkehrbringen" 

vor, die - projiziert auf d!e Verfassungsrechtslage - die 
Regelung von Haustrunk f�r den �igenhedarf als zur �andwir�­

schaftlichen Erzeugung gehsrig erscheinen lassen. Dara�s 

erg ibt sich die zwingende Ec�lußfolgerung, daß dem Bundes­

gesetzgeber eiDe selche Regelung verwehrt ist. D�ese �ber­
:eg�ngen gelten naturge�a� auc� für § 40 {Direktträger-

wei�}. �iese Auffassung f�hrt zu dem Sc�:uß, daß, gleich­

gül�ig, oh § §  40 und 4: gestrichen werden oder nicht, die 

Erzeugung dieser Weinbauprodukte für den Eigenbedarf zuläs­

sig �leibtc Es wird allerdings e ingeräuffit, daß es dem B�n­

desgesetzgeber wohl nich� verwehrt ist, zur Konbrolle der 

Einhaltung c.er übrigen Eestimmungen dIES Weingesetzes bestim:r.":e 

Kontrollvorschriften (Lagerung, Bezeichnung usw.) zu erlas­

sen. Zur stützung obiger Auffassung wird auf die Anmerkll:;e� 

zu § �4 Abs.: (E 153/154" in BRUSTEAUER-M�AZ, das 5ster­

reichische �eingesetzr �ingewiesen. Ma�ge�end ist der letz-

te Halbsatz "sichern dem,;;egenüblEr äußere Umstände eine Wei­

tergabe hinreichend ab i • • •  ) , wird eine Inverkehrbringung 

zu verneinen sein". Lie�t aber eine :nverkehrbringung nlcnt 

vor, so ist eine Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Rege­

lu�g nicht ersichtlich. 

.. 
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Zu Z. 34 {§ 45;. Gerid::tliche Straf erd � 

Zu Abs.l lit.a wird darauf hingewiesenj dan überschwefelter 

Wein gleic� streng mit gerich�licher Strafe bedroht ist 

wie die Erzeugung von Kunstwein. Eine Verfälschung l iegt 

nimlich nach § 42 Abs.l vor, wenn u.a. der Bestimmung des 

§ 6 zuwidergehandelt wird, wobe� § 6 die Verordnungsermäch­

tigung für § 2 der Weinverordnung mit den HBchstmengen 

an schwefeliger Säure darstellt. ��eselbe Straf androhuti� 

gilt für die Nachmachung (§ 43), unter welchen Begriff 

nac� dessen �bs.3. li"t.a eie- Erzeugung von Kunst'-'lein =ällt. 

Es wird in der Praxis oft als unbillig empfunden, die be-

w�ßte Kunstweinerzeugung derselben Strafandrohung zu un�er­

werfen wie ein technologisches Versehen, nimlich eine 

Grenzwertüberschreitung bei einer an sich zulässigen Wein­

behandlung. Die Sch!ußfolferung aus diesen Ums�änden geht 

in Richtung einer Einreih�nq der überschwefelung bei de� 
Verwaltungsübertretungen des § 51. - - -. 

Es 'h'ird noch darauf aufmerksam g-:macht, daß in der Versen­

dung zur Begu-tac�-bung ::lur cer ma-berielle Gehal-b der Novelle 

enthalten war, �icht jedoc� die Vollzugsklausel( daher 

fehlt auch ein Artikel II. 

Nur mit Stichworten werde� bei�oielswei�e noch felgende 

Anliegen reklamiert, die in diesem Entwurf fehlen: 

1. Regionalisierung der amtlichen Qualititsweinkontrolle 

unter Einbeziehung österreichischer Qualitäts- und Her-

kunftszeichen 

2. Regelung der Bezeic��ung von Wermut, ?erlwein und 
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Schaumwein nach der Herkunft des Grundweines, ferner 

sollte wie bei Wein eine solche cirtlich e Herkunftsbe-
zeichnung zwingend_vor�eschrieben werden. 

3. Regelung ies SO Z-Gehal tes von Traube-nsaft. im Weinge­

setz (vql.Codex-Ple�arprot.okcll IX/22 vom 13.2 .1985) 

• 

4. Die Festlegung einer H6chstaufbesserungsgre�ze (siehe Antrag) 

5 .  Definition des Begriffes Industriewein (Brennwein) 

6. Definition des Begrif�es " tre cken " usw. 

7 .  Definition des Begriffes "Strohwein" 

-: \; 

Mit Rücksicht auf den Umfang und die Bedeutung des En�w�rfes 

und die kurze Begutachtungsfrist erlaubt sich die Präsiden­

tenkonferenz der Landwirtschaftskammern, einen a�sdrackli­
chen Ergänzungsvorbehalt a�zumelden. 

Das Präsidium des Nationa!rates wird von dieser Stellung­

nahme durch übersendung von 2 5  Ausfertigungen in Kenntnis 

geset zt . 

Der Präsident: 

unz. lng; Derfler 

15/SN-123/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 15

www.parlament.gv.at




